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serrerr Ihr Antrag auf Informationszugangan denBfDI: Bericht G20 Akkreditierung Daten-

banken [#168459]

Sehr geehrter Herr Filter,

auf Ihren Antrag auf Zugang zu dem Bericht des Bundesbeauftragten für den Datenschutz

und die Informationsfreiheit über die staatlichen Datenbankenin Bezug zu Akkreditierung

von Journalistinnen und Journalisten beim G20-Gipfel in Hamburg vom 12. Oktober 2019

ergeht folgender

Bescheid

1 Ich lehneIhren Antrag ab.

2. Gebühren werdennicht erhoben.

Begründung:

Mit Ihrer E-Mail vom 12. Oktober 2019 beantragen Sie nach $ 1 Abs. 1 Informationsfrei-

heitsgesetz Zugang zu dem Bericht zu dem Bericht des Bundesbeauftragten für den Daten-

schutz und die Informationsfreiheit über die staatlichen Datenbankenin Bezug zu Akkredi-

tierung von Journalistinnen und Journalisten beim G20-Gipfel in Hamburg. Das Dokument
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Seite2von?2 ist nach der Verschlusssachenanweisungeingestuft und unterliegt damit der Geheimhal-

tung, so dass der Informationszugang nach $ 3 Nr. 4 IFG ausgeschlossenist.

Die Frage der Notwendigkeit fortbestehender VS-Einstufung und die Frage einesevtl. teil-

weisen Informationszuganges wurdenanlässlich Ihres Antrags vom zuständigen Fachrefe-

rat überprüft. Auchein teilweiser Informationszugangist derzeit nicht möglich.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei

dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Bonn erho-

ben werden.

Mit freundlichen Grüßen
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